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9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6G

„Rastede I/II Ortskern “

Gemeinde Rastede
9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6G

„Rastede I/II Ortskern“

Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen 20.06.2022

kobbe
Textfeld
Anlage 3 zur Niederschrift BauA-ö-20-06-22
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Lageplan

Peterstraße

Sophienstraße

Anton-Günther-Straße
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Ausschnitt aus der Karte 3 Zielkonzept für den Bereich dieser 9. Änderung
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Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 6G

Sammeländerung C:
maximal 2 WE pro Wohngebäude
DHH 1 WE
Maximale Gebäudelänge 20 m
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7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6G

Anlass und Ziele der Planung

• Für den Änderungsbereich ist eine bauliche Weiterentwicklung in absehbarer
Zeit zu erwarten.

• Ein Privateigentümer hat Interesse an der Realisierung einer Senioren- und
Pflegewohngemeinschaft und/ oder Singlewohnungen ggf. mit einer Tiefgarage
auf einem Hintergrundstück an der Peterstraße bekundet. Es sollen kleine
Wohnungen erstellt werden.

• Das Konzept zur Innenentwicklung bildet die Grundlage für die Festsetzungen
dieser Änderung.
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Textliche Festsetzungen - Entwurf -
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9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6G
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Örtliche Bauvorschriften- Entwurf -
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Örtliche Bauvorschriften- Entwurf -
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9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6G
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Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens; abwägungsrelevante Stellungnahmen

Landkreis Ammerland:
• Die Begründung sollte um gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse ergänzt 

werden, da im Umfeld Straßenverkehrswege vorhanden sind.

Abwägungsvorschlag: Der Anregung wird nicht gefolgt. Das Plangebiet liegt 
innerhalb des Siedlungszusammenhangs und ist bereits zum überwiegenden Teil 
realisiert. Es liegt ein rechtskräftiger Bebauungsplan vor. Es wurde nur die 
städtebauliche Dichte auf ein verträgliches Maß begrenzt, damit ergeben sich 
keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Immissionsschutz.

• In die textliche Festsetzung zur Zulässigkeit von Wohneinheiten sollte zur 
inhaltlich hinreichenden Bestimmtheit auch eine Festsetzung für Doppelhäuser 
oder für Doppelhaushälften enthalten.

Abwägungsvorschlag: Der Anregung wird entsprochen. Zur inhaltlich hinreichenden 
Bestimmtheit werden die folgenden kursiven Wörter ergänzt: ……. sind gemäß § 9 (1) 
Nr. 6 BauGB maximal 1 Wohneinheit je 140 qm Baugrundstück bzw. maximal 8 
Wohneinheiten je Einzelhaus/ Doppelhaus (maximal 4 Wohnungen je 
Doppelhaushälfte) zulässig.
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Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens; abwägungsrelevante Stellungnahmen

• Das LGLN hat angemerkt, dass die alliierten Luftbilder nicht auf 
Abwurfkampfmittel ausgewertet wurden. 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Siedlungszusammenhangs und ist überwiegend 
realisiert. Auf Ebene dieser Bebauungsplanänderung wird daher kein Erfordernis für 
eine Luftbildauswertung erkannt. In der Begründung wird der Hinweis ergänzt, dass 
keine Auswertung der alliierten Luftbilder stattgefunden hat.

Weitere redaktionelle Hinweise vom OOWV, EWE Netz GmbH, LBEG, 
Nds. Landesamt für Denkmalpflege 

Im Zuge der öffentlichen Auslegung wurden keine Stellungnahmen abgegeben.
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Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens; abwägungsrelevante Stellungnahmen

⇒ Zum Satzungsbeschluss: Ergänzung der textlichen Festsetzung, um die 
kursiven Wörter:

In den gemäß § 4 BauNVO festgesetzten Allgemeinen Wohngebieten sind gemäß 
§ 9 (1) Nr. 6 BauGB maximal 1 Wohneinheit je 140 qm Baugrundstück bzw. 
maximal 8 Wohneinheiten je Einzelhaus/ Doppelhaus (maximal 4 Wohnungen je 
Doppelhaushälfte) zulässig.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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